
Verweigert hat die Koalition allerdings ihren Respekt der Ent
scheidung der Opposition gegenüber.

(Zuruf: Nur teilweise!)

Wir halten das für ein Zeichen mangelnden Demokratiebe- 
wußtseins.

(Beifall bei PDS, SPD und Bündnis 90/Grüne)

Wir gehen davon aus, daß bei dieser Entscheidung weniger 
Einwände gegen die Person oder die Kompetenz von Günter 
Nooke die Rolle gespielt haben,

(Unmutsäußerungen bei CDU/DA und DSU)

sondern die Tatsache, daß hier jemand das volle Vertrauen der 
Opposition besitzt und noch dazu womöglich rechtfertigt.

(Beifall bei PDS, SPD und Bündnis 90/Grüne)

Jetzt zu unserer Entscheidung: Die Fraktionen der Opposition 
haben weitere Vorschläge geprüft. Drei Kandidaten wurden be
nannt, über jeden wurde einzeln abgestimmt. Eine Mehrheit der 
Stimmen konnte nur ein Kandidat auf sich vereinigen. Ohne Ge
genstimmen wurde Günter Nooke von der Fraktion Bündnis 90/ 
Grüne benannt.

(Beifall bei PDS, SPD und Bündnis 90/Grüne)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Damit ist zunächst kein neuer Kandidat genannt 
worden. Ich halte es für angemessen, daß wir dann jetzt keinen 
Wahlgang durchführen, ohne daß zunächst noch einmal eine Be
ratung unter den Fraktionen stattgefunden hat. Im Anschluß an 
diese Plenartagung bitte ich die Parlamentarischen Geschäfts
führer und gegebenenfalls die Fraktionsvorsitzenden zu einer 
Beratung in den Raum des Präsidiums. - Bitte schön.

P1 a t z e c k (Bündnis 90/Grüne):

Herr Präsident, ich halte es für geboten, daß das Präsidium Zu
sammentritt. Nur das Präsidium kann aus dieser Situation her
ausfinden. Denn es gilt, dem demokratischen Grundgestus des 
Gesetzes Genüge zu tun. Die Entscheidung der Opposition war 
ja wirklich eindeutig.

(Unruhe im Saal)

Stellverteter der Präsidentin Dr. Höppner :

Die Frage, wer Zusammentritt, hat zunächst nichts mit Demo
kratie zu tun. Wir haben einen Wahlmodus beschlossen, der dem 
Gesetz entspricht. Dieser Wahlmodus ist bisher nicht geändert. 
Ich sehe keinen Sinn darin, im Moment ohne weitere Gespräche 
nach diesem Wahlmodus noch einmal abzustimmen. Man hätte 
das tun können, wir könnten jetzt noch einmal ein Wahl machen. 
Vielleicht würden die Mehrheitsverhältnisse jetzt anders sein. 
Bloß ich halte es für sinnvoll, daß man, bevor solche Entschei
dungen gefällt werden, noch einige Gespräche - auch quer zwi
schen den Fraktionen - führt und bitte darum, im Anschluß an 
diese Sitzung - jetzt sage ich es gleich richtig - die Parlamentari
schen Geschäftsführer und die Fraktionsvorsitzenden in den 
Raum des Präsidiums.

Wenn das Präsidium noch einmal zusammentreten will, kann 
es das auch tun, bloß da es hier gewisse Überschneidungen gibt, 
kann man da nur sagen: Das Präsidium müßte dann anschlie
ßend tagen.

Das ist auch gut möglich. Ich bitte zu der Verabredung, ob das 
Präsidium noch nach dieser Beratung der Parlamentarischen 
Geschäftsführer und Fraktionsvorsitzenden zusammentreten 
will oder nicht, die Mitglieder des Präsidiums im Anschluß an die 
Sitzung kurz hierher.

Also, um es noch einmal in der Reihenfolge zu sagen: Die Mit
glieder des Präsidiums treffen sich unmittelbar nach Abschluß 
dieser Sitzung kurz hier, um zu klären, ob und wann sie sich zu 
dieser Angelegenheit noch einmal treffen. Die Parlamentari
schen Geschäftsführer bitte ich, sich während der Sitzung zu 
verständigen, ob, wann und wo sie sich mit wem zusammen noch 
treffen. Vielleicht reicht das aus. Danke schön. Damit ist dieser 
Tagesordnungspunkt unterbrochen.

Darf ich vielleicht, ehe ich den Tagesordnungspunkt wirklich 
endgültig unterbreche, fragen, ob der Wirtschaftsausschuß 
schon zu einer Entscheidung gekommen ist. - Er tagt offenbar 
noch. Danke schön. Dann ist der Tagesordnungspunkt 7 wirklich 
unterbrochen.

Wir kommen zu Tagesordungspunkt 10:

Antrag des Ministerrates
Gesetz über die Bildung und Arbeitsweise der Bauauf
sichtsbehörden 
(1. Lesung)
(Drucksache Nr. 114).

Das Wort zur Begründung hat der Minister für Bauwesen, 
Städtebau und Wohnungswirtschaft, Herr Dr. Axel Viehweger.

Dr. Viehweger, Minister für Bauwesen, Städtebau und Woh
nungswirtschaft :

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Unter Berücksich
tigung der zu erwartenden Länder- und Kommunalstrukturen 
wird vorgeschlagen, die bisherige Zuordnung der Organe der 
Staatlichen Bauaufsicht zum Ministerium für Bauwesen, Städte
bau und Wohnungswirtschaft schrittweise aufzuheben und sie 
analog den Strukturen in den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland den sich herausbildenden neuen Verwaltungsorga
nen in der DDR zuzuordnen.

Eine entscheidende Voraussetzung, um die Rechtssicherheit 
beim Bauen in der DDR zu gewährleisten, besteht darin, das öf
fentliche Baurecht kurzfristig den neuen Erfordernissen anzu
passen. Dazu gehört als ein wesentlicher Bestandteil das 
Bauordnungsrecht, das mit dem Gesetz über die Bauordnung 
zur Beschlußfassung durch die Volkskammer vorbereitet wird. 
Da die Bauordnung nach der heutigen Konzeption am 1. Oktober 
1990 verbindlich werden kann, soll bis zu diesem Zeitpunkt das 
Gesetz über die Bildung und Arbeitsweise der Bauaufsichtsbe
hörden der DDR wirken. In ihm ist ein Minimum an Regelungen 
der Bauordnung für die Bauherren, Unternehmer, Bauleiter und 
die Bauaufsicht enthalten.

Mit diesem Gesetz soll folgendes erreicht werden:

Erstens: die Einleitung einer Strukturentwicklung der Bau
aufsicht der DDR, die für die unteren Bauaufsichtsbehörden in 
den Kreisen, kreisfreien Städten bzw. Stadtbezirken in Berlin be
reits dem endgültigen Zustand nach der Länderbildung ent
spricht. Damit beginnt die schrittweise Umbildung der bisher 
zentral geleiteten Staatlichen Bauaufsicht im Ministerium für 
Bauwesen, Städtebau und Wohnungswirtschaft mit rund 
1600 Mitarbeitern und weiteren rund 200 Mitarbeitern der 
hauptamtlichen Beauftragten der Staatlichen Bauaufsicht.

Zweitens soll erreicht werden, die Struktur und Arbeitsweise 
der Bauaufsichtsbehörden der Länder auf dem Territorium der 
DDR mit Obersten Bauaufsichtsbehörden und Landesprüfungs
ämtern für Bautechnik in Übereinstimmung mit der Struktur 
und der Arbeitsweise der Bauaufsicht der Bundesrepublik ziel
gerichtet vorzubereiten. Bis zur Bildung und Wirksamkeit der 
Obersten Bauaufsichtsbehörden in den Ländern der DDR über
nimmt diese Funktion mein Ministerium.

Drittens ist vorgesehen, die zentral wahrzunehmenden Aufga
ben, die von den Ländern der Bundesrepublik dem Institut für 
Bautechnik in Berlin (West) übertragen wurden, wie zum Bei
spiel im Zulassungswesen und beim Erlaß von technischen Bau
bestimmungen mit Inkraftsetzen des Gesetzes in der DDR für
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